
 

 

 

 
 

 
 

        Zentrale Vormerkung  

  für Kita-Plätze   

 

Gemeinde Vörstetten 
 
 Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten 
 07666 94000 
 zentrale.vormerkung@voerstetten.de 

Ab dem 01.05.2023 bietet die Gemeinde Vörstetten 
den Eltern die Möglichkeit, einen Wunsch-
Betreuungsplatz in einer Kita zentral vorzumerken. 
Dies soll den Familien das Anmeldeverfahren für 
einen Kita-Platz enorm erleichtern. 
Die Eltern können bequem von zu Hause aus vier 
Einrichtungen vormerken. Das Angebot richtete sich 
an Familien mit einem Platzbedarf für Kinder von 1 
bis 6 Jahren. 
 
Möglich macht das die Onlineplattform „Kita-Data-
Webhouse“ (KDW). Das Modul der sogenannten 
Zentralen Vormerkung ist ein kostenfreies Angebot 
des Landesjugendamtes (KVJS).  
Sollten die Eltern über keinen Internetzugang 
verfügen oder aufgrund einer Behinderung das 
System nicht bedienen können, besteht jederzeit die 
Möglichkeit gemeinsam mit dem Träger die 
Vormerkung auszufüllen. Die Zentrale Vormerkung 
ist ein weiterer Baustein zur Digitalisierung. 
Für die Kindertageseinrichtungen ergeben sich 
durch die Umstellung auf die Zentrale Vormerkung 
erhebliche Verwaltungsvereinfachungen. Händisch 
geführte Voranmeldelisten fallen weg und durch die 
im System verankerte Kommunikation geht keine 
Vormerkung verloren.   

 

 



 

 

 Die Vormerkung ist keine verbindliche 
Anmeldung. Der Träger entscheidet über die 
Aufnahme Ihres Kindes.  
 

 Die Zusage erfolgt mindestens 3 Monate vor 
der möglichen Aufnahme. 
 

 Die Registrierung ist nur für Kinder möglich, 
welche ihren Wohnort in der Gemeinde 
Vörstetten haben. Auswärtige Kinder werden 
nicht berücksichtigt.  
 

 Nach Möglichkeit werden Geschwisterkinder 
in einer Einrichtung berücksichtigt. 
 

 Die Vormerkung bleibt bis zur Aufnahme 
Ihres Kindes bestehen. Bei ausdrücklichem 
Wunsch Ihrerseits können die Daten jederzeit 
gelöscht werden.   

 
 
Bei Fragen zur Einrichtung, Betreuung, 
Konzeption u.ä. wenden Sie sich bitte an die 
Leitungen in den Kindertageseinrichtungen vor 
Ort. 
 
Bei Fragen zur Zentralen Vormerkung wenden 
Sie sich bitte an 
zentrale.vormerkung@voerstetten.de oder rufen 
Sie an unter: 07666 940013. 
 
 
 
 
 
 
 

Je Kind kann nur eine Vormerkung angelegt 
werden.  
 
Eine Vormerkung ist erst ab Geburt des Kindes 
möglich.  
 
Grundsätzlich können die Eltern ihren Bedarf 
maximal ein Jahr vor dem gewünschten 
Aufnahmedatum über die Zentrale Vormerkung 
anmelden.  
 
Bei Bedarf eines Krippenplatzes für Kinder 
zwischen 1 und 3 Jahren, sollte dieser ab Geburt 
des Kindes angemeldet werden.   

 
 Registrieren Sie sich unter 

www.voerstetten.de 
 

 Geben Sie unter dem Menüpunkt 
„Vormerkung“ alle erforderlichen Angaben zu 
Ihnen und Ihrem Kind an und wählen Sie die 
Wunscheinrichtung entsprechend Ihrer 
Priorisierung aus. Wählen Sie die 
gewünschte Betreuungszeit und Ihren 
Wunschkindergarten aus. 
 

 Jedes Kind wird einzeln eingetragen.  
Wenn Sie ein weiteres Kind eintragen 
möchten, klicken Sie am Ende des 
Fragebogens auf „Neuer Eintrag“. 
 

 Damit Ihre Vormerkung registriert wird, 
speichern Sie den Fragebogen. 
  

 Im Anschluss erhalten Sie eine 
Bestätigungsmail, dass die Vormerkung 
eingetragen ist. 
 

 Die Vormerkung wird vom Träger geprüft und 
an die entsprechenden 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
weitergeleitet. 
 

 Die Kinderbetreuungseinrichtungen prüfen, 
ob zum gewünschten Aufnahmedatum ein 
freier Platz zur Verfügung steht. 
 

 Eine Zu- und Absage für den 
Betreuungsplatz erfolgt direkt vom Träger per 
E-Mail. 

 
 Die verbindliche Vergabe des Platzes erfolgt 

mit der Unterzeichnung des 
Betreuungsvertrages. 

 

Regularien:  Und so funktioniert    Bitte beachten Sie: 
die Zentrale Vormerkung:   

http://www.voerstetten.de/

